
______________________________________________________________________________________________________________ 
Konradstrasse 3   CH-8400 Winterthur   Telefon 052 202 84 84   Fax 052 202 62 49 
Internet www.kaiser-buchhaltungen.ch   E-Mail info@kaiser-buchhaltungen.ch 

K A I S E R   B U C H H A L T U N G E N GMBH 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Finanzbuchhaltungen – Betriebsbuchhaltungen – Steuern – Beratungen und Support 
 
 
 
Rückforderung der Verrechnungssteuer durch den Verwalter  
 
Mit einer Änderung des Verrechnungssteuergesetzes zugunsten der Stockwerkeigen-
tümer wird die eigentümerfeindliche Praxisänderung der eidgenössischen Steuer-
verwaltung rückgängig gemacht. Künftig kann der Verwalter die Verrechnungssteuer 
auf den Erträgen des Erneuerungsfonds von Liegenschaften im Stockwerkeigentum 
wieder gesamthaft zurückfordern. 

Bis anhin setzte die Steuerverwaltung es durch, dass jeder Stockwerkeigentümer ein-
zeln die Rückerstattung der Verrechnungssteuer für einen Fondsanteil selbst gelten 
machen muss. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand für die individuelle Rückerstattung 
war angesichts der meist kleinen Einzelbeträge unverhältnismässig. 

Neu kann der Verwalter einer Stockwerkeigentümergemeinschaft den gesamten 
Verrechnungssteuerbetrag auf den Fondserträgen zurückfordern. Zu beachten ist, dass 
die Verrechnungssteuerverordnung dies bei Miteigentümergemeinschaften weitgehend 
ausschliesst. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat zur Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer an Stockwerkeigentümergemeinschaften ein Merkblatt 
herausgegeben: S-025.133. (Quelle: Eidg. Steuerverwaltung) 
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